
SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DER JUSTIZ
Hospitalstraße 7 | 01097 Dresden

Präsidenten des Sächsischen Landtages
Herrn Dr. Matthias Rößler
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1

01067 Dresden

Kleine Anfrage der Abgeordneten Juliane Nagel, Fraktion DIE LINKE
Drs.-Nr.: 617769
Thema: Stand der Ermittlungen in Sachen Informationsweitergabe

von polizeilichen Daten an die NPD Leipzig am 11.1.2016

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

,,Am 11. Januar 2016 wurden der NPD Leipzig interne Dokumente der

Polizei zugespielt, die auch Klarnamen von Tatverdächtigen enthalten,

die einer Verkehrskontrolle unterzogen wurden. Nach Auskünften der

Staatsregierung läuft ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt we-

gen Verletzung des Dienstgeheimnisses gemäß S 353b Strafgesetz-

buch (StGB)"

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich

die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage l:
Wie ist der Stand des eingangs erwähnten Ermittlungsverfahrens we-

gen Verletzung des Dienstgeheimnisses?

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leipzig im Zusammenhang mit der

in der Vorbemerkung genannten lnformationsweitergabe von polizeilichen

Daten am 11. Januar 2016 dauern an.
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Frage 2:

Welche Konsequenzen hat der Vorfall für die von der unerlaubten Datenweiter-

gabe Betroffenen (Schadenersatz o.ä.)?

Es liegen keine Erkenntnisse dazu vor, ob die in den internen polizeilichen Dokumen-

ten benannten Tatverdächtigen Opfer von Gewaltstraftaten geworden sind. Von diesen

gestellte Schadensersatzforderungen sind nicht bekannt.

Frage 3:

Welche (weiteren) Konsequenzen wurden aus dem Vorfall, zum Beispiel in Bezug

auf Zugriffsrechte auf interne Daten, gezogen?

Zur Beantwortung der Frage wird auf die Antwort der Staatsregierung auf die Frage 3

der Kleinen Anfrage, Drs. 6/3831 verwiesen. Weiterführende Konsequenzen im Sinne

der Fragestellung werden nicht gesehen.

Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Gemkow
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